
Bericht über die unabhängige Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen 

gemäß § 4a Abs. 8 Z 1 EStG 1988 [alternativ § 4a Abs. 8 Z 2 oder 3 EStG 1988] 

 

An 

[Körperschaft XY] 

 

Ausschließlich zur Vorlage beim Finanzamt Wien 1/23
1
 

 

 

Einleitung 

Das Leitungsorgan der [Körperschaft XY] hat uns beauftragt, im Rahmen einer den 

Anforderungen der §§ 268 ff UGB entsprechenden Prüfung der Einhaltung der anzuwen-

denden Rechnungslegungsvorschriften ergänzend eine Bestätigung über das Vorliegen der 

Voraussetzungen gemäß § 4a Abs. 8 Z 1 EStG 1988 [alternativ: § 4a Abs. 8 Z 2 EStG 1988 

oder § 4a Abs. 8 Z 3 EStG 1988] für den Zeitraum vom [Datum] bis [Datum] für 

[Körperschaft XY] zu erteilen.  

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  

Die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 4a Abs. 8 Z 1 EStG 1988 [alternativ: § 4a Abs. 8 

Z 2 EStG 1988 oder § 4a Abs. 8 Z 3 EStG 1988] und deren Dokumentation liegt in der 

Verantwortung des Leitungsorgans der [Körperschaft XY]. 

 

Gesetzliche Grundlagen  

Die gesetzlichen Bestimmungen führen zu den zu bestätigenden Voraussetzungen wie folgt 

aus ([§ 4a Abs. 8 Z 1 EStG 1988 bzw. § 4a Abs. 8 Z 2 EStG 1988 bzw § 4a Abs. 8 Z 3 EStG 

1988]):  

[VARIANTE 1: Für Körperschaften im Sinne des § 4a Abs. 3 Z 6 und Abs. 5 Z 1 bis 3 EStG 

1988:]  

 Die Körperschaft dient ausschließlich Zwecken nach Maßgabe der §§ 34 ff der 

Bundesabgabenordnung.  

                                           

1
 Da unser Bericht ausschließlich im Auftrag und im Interesse des Auftraggebers erstellt worden ist, bildet er 

keine Grundlage für ein allfälliges Vertrauen dritter Personen auf seinen Inhalt. Ansprüche dritter Personen 
können daher daraus nicht abgeleitet werden. Dementsprechend darf dieser Bericht weder gänzlich noch 
auszugsweise ohne unser ausdrückliches Einverständnis veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden.  
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 Die Körperschaft oder deren Vorgängerorganisation (Organisationsfeld mit eigenem 

Rechnungskreis) dient seit mindestens drei Jahren ununterbrochen im Wesentlichen 

unmittelbar begünstigten Zwecken gemäß § 4a Abs. 2 Z 1 oder 3. 

[ANMERKUNG: Dieser Teil ist bei Forschungseinrichtungen, denen bereits vor dem 1. 

September 2011 die Spendenbegünstigung erteilt wurde, nicht erforderlich.]  

 Die Körperschaft unterhält, abgesehen von völlig untergeordneten Nebentätigkeiten, 

ausschließlich solche wirtschaftliche Tätigkeiten, die unter § 45 Abs. 1, § 45 Abs. 2 

oder § 47 der Bundesabgabenordnung fallen oder für welche die Begünstigungen 

gemäß § 45a der Bundesabgabenordnung bestehen bleiben. 

 Die in Zusammenhang mit der Verwendung der Spenden stehenden 

Verwaltungskosten der Körperschaft übersteigen 10% der Spendeneinnahmen nicht. 

[VARIANTE 2: Für Körperschaften im Sinne des § 4a Abs. 3 Z 4 und 5 sowie des § 4a Abs. 4 

lit. d EStG 1988:]  

 Das mangelnde Gewinnstreben ist – ausgenommen hinsichtlich einer 

untergeordneten betrieblichen Tätigkeit – in der Rechtsgrundlage verankert.  

 Die tatsächliche Geschäftsführung entspricht den Vorgaben der Rechtsgrundlage und 

die Körperschaft entfaltet eine betriebliche Tätigkeit nur in untergeordnetem Ausmaß.  

 Die Rechtsgrundlage stellt sicher, dass an Mitglieder oder Gesellschafter der 

Körperschaft oder diesen nahestehenden Personen keinerlei Vermögensvorteile 

zugewendet werden und dass gesammelte Spendenmittel ausschließlich für 

begünstigte Zwecke gemäß § 4a Abs. 2 Z 1 EStG 1988 verwendet werden. Dies gilt 

auch für den Fall der Auflösung der Körperschaft oder des Wegfalls des begünstigten 

Zweckes.  

 Die Körperschaft oder deren Vorgängerorganisation (Organisationsfeld mit eigenem 

Rechnungskreis) dient seit mindestens drei Jahren ununterbrochen der Erfüllung der 

begünstigten Zwecke.  

[ANMERKUNG: Dieser Teil ist bei Forschungseinrichtungen, denen bereits vor dem 1. 

September 2011 die Spendenbegünstigung erteilt wurde, nicht erforderlich.]  

 Die in Zusammenhang mit der Verwendung der Spenden stehenden 

Verwaltungskosten der Körperschaft übersteigen 10% der Spendeneinnahmen nicht. 

[VARIANTE 3: Für Körperschaften im Sinne des § 4a Abs. 5 Z 4 EStG 1988:]  

 Die Sammlung von Geld für begünstigte Zwecke gemäß § 4a Abs. 2 Z 3 EStG 1988 

ist, abgesehen von der Mittelverwendung im Sinne des § 4a Abs. 8 Z 3 lit. c EStG 

1988, als ausschließlicher Zweck in der Rechtsgrundlage (wie Satzung, 

Gesellschaftsvertrag, Vereinsstatut) verankert.  
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 Das mangelnde Gewinnstreben ist – ausgenommen hinsichtlich einer 

untergeordneten betrieblichen Tätigkeit - in der Rechtsgrundlage verankert.  

 Die tatsächliche Geschäftsführung entspricht den Vorgaben der Rechtsgrundlage und 

die Körperschaft entfaltet eine betriebliche Tätigkeit nur in untergeordnetem Ausmaß.  

 Die Rechtsgrundlage stellt sicher, dass an Mitglieder oder Gesellschafter der 

Körperschaft oder diesen nahestehenden Personen keinerlei Vermögensvorteile 

zugewendet werden und dass gesammelte Spendenmittel ausschließlich für 

begünstigte Zwecke gemäß § 4a Abs. 2 Z 3 EStG 1988 verwendet werden. Dies gilt 

auch für den Fall der Auflösung der Körperschaft oder des Wegfalls des begünstigten 

Zweckes.  

 Die Rechtsgrundlage stellt sicher, dass jede Änderung der Rechtsgrundlage, 

insbesondere der Aufgaben der Körperschaft, sowie die Beendigung ihrer 

begünstigten Tätigkeit dem Finanzamt Wien 1/23 unverzüglich bekannt gegeben 

werden.  

 Die Körperschaft oder deren Vorgängerorganisation (Organisationsfeld mit eigenem 

Rechnungskreis) dient seit mindestens drei Jahren ununterbrochen der Erfüllung der 

begünstigten Zwecke.  

 Die Mittelverwendung erfolgt entweder durch Weitergabe an Körperschaften im Sinne 

des § 4a Abs. 5 Z 1 bis 3 EStG 1988 oder in Durchführung von Aktionen 

ausschließlich zu begünstigten Zwecken gemäß § 4a Abs. 2 Z 3 EStG 1988, wobei 

dazu andere Rechtsträger nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 BAO herangezogen werden 

können. Im letztgenannten Fall ist die ausschließliche Verwendung der Mittel zu 

begünstigten Zwecken gemäß § 4a Abs. 2 Z 3 EStG 1988 durch die Spenden 

sammelnde Körperschaft sicherzustellen.  

 Die Körperschaft veröffentlicht jene Organisationen und Zwecke, denen die 

gesammelten Spenden zukommen.  

 Die in Zusammenhang mit der Verwendung der Spenden stehenden Verwaltungs-

kosten der Körperschaft übersteigen 10% der Spendeneinnahmen nicht. 

 

Verantwortung des Prüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage unserer Prüfungshandlungen eine Beurteilung darüber 

abzugeben, ob die Voraussetzungen gemäß § 4a Abs. 8 Z 1 EStG 1988 [alternativ: § 4a 

Abs. 8 Z 2 EStG 1988 oder § 4a Abs. 8 Z 3 EStG 1988] vorliegen.  
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Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der österreichischen berufsüblichen Grundsätze 

zu sonstigen Prüfungen (KFS/PG 13) durchgeführt. Danach haben wir unsere Berufspflichten 

einschließlich Vorschriften zur Unabhängigkeit einzuhalten und den Auftrag unter Beachtung 

des Grundsatzes der Wesentlichkeit so zu planen und durchzuführen, dass wir unsere 

Beurteilung mit einer hinreichenden Sicherheit abgeben können.  

 

Prüfungshandlungen  

Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers. Um die 

erforderliche Bestätigung abgeben zu können, haben wir die im Rahmen der den 

Anforderungen der §§ 268ff UGB entsprechenden Prüfung der Einhaltung der anzuwen-

denden Rechnungslegungsvorschriften gewonnenen Erkenntnisse herangezogen sowie die 

nachstehend angeführten Prüfungshandlungen durchgeführt:  

 Einsichtnahme in die Rechtsgrundlage (wie Satzung, Gesellschaftsvertrag) der 

Körperschaft für den Zeitraum von [Datum] bis [Datum]. 

[ANMERKUNG: Der Zeitraum hat bei erstmaliger Beantragung zumindest drei Jahre zu 

umfassen, um die entsprechende Bestätigung hinsichtlich des Vorliegens der Voraussetzung 

"Die Körperschaft oder deren Vorgängerorganisation (Organisationsfeld mit eigenem 

Rechnungskreis) dient seit mindestens drei Jahren ununterbrochen der Sammlung von Geld 

für (im Wesentlichen unmittelbar) begünstigte Zwecke gemäß § 4a Abs. 2 Z 1 EStG 1988 

bzw. § 4a Abs. 2 Z 3 EStG 1988" abgeben zu können. Dieser Teil ist bei 

Forschungseinrichtungen, denen bereits vor dem 1. September 2011 die Spenden-

begünstigung erteilt wurde, nicht anzuwenden.]  

 Einsichtnahme in die von der Körperschaft erstellte Aufgliederung der 

Verwaltungskosten und stichprobenweise Überprüfung, dass die darin enthaltenen 

mit der Verwendung der Spenden in Zusammenhang stehenden Verwaltungskosten 

der Körperschaft 10% der Spendeneinnahmen nicht übersteigen. 

 Einsichtnahme in jene Dokumente der Körperschaft, in denen sie die Organisationen 

und Zwecke, denen die gesammelten Spenden zukommen, veröffentlicht. 

[ANMERKUNG: Diese Voraussetzung müssen nur Spendensammelorganisationen iSd § 4a 

Abs. 5 Z 4 EStG 1988 erfüllen.] 

 Kritische Würdigung unserer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung gewonnenen 

Erkenntnisse, im Hinblick auf Hinweise, dass die tatsächliche Geschäftsführung der 

Körperschaft den Vorgaben der Rechtsgrundlage nicht entspricht und die Körper-

schaft eine betriebliche Tätigkeit nicht nur in untergeordnetem Ausmaß entfaltet. 
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 Kritische Würdigung der im Rahmen der den Anforderungen der §§ 268ff UGB 

entsprechenden Prüfung der Einhaltung der anzuwendenden Rechnungslegungsvor-

schriften gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf Hinweise, dass die tatsächliche 

Geschäftsführung der Körperschaft den Vorgaben der Rechtsgrundlage nicht ent-

spricht und die Körperschaft eine betriebliche Tätigkeit nicht nur in untergeordnetem 

Ausmaß entfaltet. 

 

Das Leitungsorgan der Körperschaft hat uns im Rahmen einer Vollständigkeitserklärung 

bestätigt, dass uns alle zur Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen der Bestimmung 

des § 4a Abs. 8 Z 1 EStG 1988 [alternativ: § 4a Abs. 8 Z 2 EStG 1988 oder § 4a Abs. 8 Z 3 

EStG 1988] erforderlichen Unterlagen, Dokumente und Auskünfte vollständig vorgelegt und 

erteilt worden sind.  

 

Bei dieser ergänzenden Prüfung handelt es sich weder um eine Abschlussprüfung noch um 

eine prüferische Durchsicht von Abschlüssen. Ebenso sind weder die Aufdeckung oder 

Aufklärung von strafrechtlichen Tatbeständen, wie z.B. von Unterschlagungen oder sonstigen 

Untreuehandlungen, und Ordnungswidrigkeiten noch die Beurteilung der Effektivität und 

Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung Gegenstand unseres Auftrages.  

 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

 

Prüfungsurteil 

 

[ANMERKUNG: Modifikationen von Berichten (Einschränkungen bzw. Versagungen aufgrund 

von Hemmnissen bzw. Einwendungen) können in Anlehnung an das Fachgutachten KFS/PG 3 

formuliert werden.] 

 

Aufgrund der bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir, dass für die 

[Körperschaft XY] für den Zeitraum vom [Datum] bis [Datum] die Voraussetzungen des § 4a 

Abs. 8 Z 1 EStG 1988 [alternativ: § 4a Abs. 8 Z 2 EStG 1988 oder § 4a Abs. 8 Z 3 EStG 1988] 

[nicht] vorliegen.  

 

Auftragsbedingungen 
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Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu 

Dritten, sind vereinbarungsgemäß die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschafts-

treuhandberufe 2011 der Kammer der Wirtschaftstreuhänder maßgebend.  

 

[Firma des Prüfers] 

[Name1]      [Name2 ] 
 
 

[Ort], am [Datum] 
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